
Beratung und  
Unterstützung  
für Mädchen und 
Frauen mit  
Fluchterfahrung 

Frauenrechte sind Menschenrechte

„Frauen haben gleichberechtigten Anspruch auf den Genuss und den 
Schutz aller politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürger-
lichen und sonstigen Menschenrechte und Grundfreiheiten.

Dazu gehören unter anderem die folgenden Rechte:
 Das Recht auf Leben
 Das Recht auf Gleichberechtigung
 Das Recht auf Freiheit und persönliche Sicherheit
 Das Recht auf gleichen Schutz durch das Gesetz
 Das Recht auf Freiheit von jeder Form von Diskriminierung
 Das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an körperlicher 

 und geistiger Gesundheit 
 Das Recht auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen
 Das Recht, nicht der Folter oder anderer grausamer, unmenschlicher

 oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen zu werden.“

(Vereinte Nationen, Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen 
Frauen, Artikel 3, 20.12.1993) 

Offene Beratungszeiten

Offene Beratungszeit in Arnsberg 
Frauen und Mädchen können sich persönlich während der offenen 
Sprechzeiten informieren und einen Termin vereinbaren.

Montag: 10.00 – 12.00 Uhr 
  14.00 – 16.30 Uhr 
Dienstag: 11.00 – 12.30 Uhr 
Donnerstag: 10.00 – 12.00 Uhr

Frauenberatung Arnsberg 
Arnsberger Str. 14,               
59759 Arnsberg                       
Tel: 02932 / 89 87 703                
Fax: 02932 / 89 87 705
E-Mail: beratung@frauen-hsk.de
www.frauen-hsk.de

In Zusammenarbeit mit dem 
Kommunalen IntegrationsMa-
nagement KIM

Kommen Sie zu uns!

Wir helfen Ihnen auch, wenn
 Sie sich in einer Trennung- oder Scheidungsphase befinden
 Sie eine akute Krise belastet
 Sie sexuelle Übergriffe erlebt haben
 Sie von körperlicher oder psychischer Gewalt betroffen sind
 Sie unter Essstörungen leiden
 Sie Konflikte mit Ihrem Partner, Ihren Eltern, Ihrem Vorgesetzten

 oder einer anderen Person haben
 Sie unter Depressionen oder Ängsten leiden
 Sie Probleme mit Behörden haben 

Kommen Sie zu uns in die Frauenberatung Arnsberg, wir können Ihnen 
helfen!
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